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b) ihre finanziellen Mittel, ihr Gold oder ihre Devisen von 
einem Land in ein anderes Land oder- innerhalb eines 
Landes frei transferieren und alle in ihrem Besitz be
findlichen Devisen in jede andere Währung Umtauschen.

§ 8
Bei der Ausübung der ihnen in § 7 gewährten Rechte tragen 

die Spezialorganisationen allen Vorstellungen Rechnung, die 
von der Regierung eines Mitgliedstaates dieser Konvention 
erhoben werden, soweit anzunehmen ist, daß ihnen ohne Be
einträchtigung der Belange der betreffenden Spezialorganisa
tion stattgegeben werden kann.

§ 9
Die Spezialorganisationen, ihre Guthaben, Einkünfte und 

sonstigen Vermögenswerte sind befreit
a) von jeder direkten Steuer; die Spezialorganisationen 

werden jedoch nicht die Befreiung von Steuern verlan
gen, die nur eine Vergütung für Leistungen öffentlicher 
Versorgungsdienste darstellen;

b) von allen Zöllen, Ein- und Ausfuhrverboten und -be- 
schränkungen hinsichtlich der von den Spezialorganisa
tionen zu ihrem amtlichen Gebrauch eingeführten oder 
ausgeführten Gegenstände; die auf Grund dieser Befrei
ung eingeführten Gegenstände dürfen jedoch nicht in 
dem Gebiet des Landes verkauft werden, in das sie ein
geführt wurden, es sei denn, daß der Verkauf zu Bedin
gungen erfolgt, denen die Regierung dieses Landes zuge
stimmt hat;

c) von allen Zöllen, Ein- und Ausfuhrverboten und Be
schränkungen hinsichtlich ihrer Veröffentlichungen.

§ 10
Die Spezialorganisationen haben grundsätzlich keinen An

spruch auf Befreiung von Verbrauchssteuern und Verkaufs
abgaben, die in den Preisen für bewegliches oder unbeweg
liches Vermögen einbegriffen sind. Bei größeren Einkäufen 
der Spezialorganisationen für ihren amtlichen Gebrauch wer
den die Staaten, die Parteien dieser Konvention sind, wenn 
im Preis derartige Steuern und Abgaben enthalten sind, nach 
Möglichkeit die geeigneten Verwaltungsanordnungen für den 
Nachlaß oder die Erstattung des Betrages dieser Steuern und 
Abgaben treffen.

Artikel IV 
Erleichterungen im Nachrichtenverkehr

§ И
Jede Spezialorganisation genießt im Hoheitsgebiet eines je

den Staates, der Partei dieser Konvention ist, für ihren amt
lichen Nachrichtenverkehr keine geringeren Erleichterungen, 
als sie von der Regierung dieses Staates jeder anderen Regie
rung einschließlich deren diplomatischen Vertretung gewährt 
werden in bezug auf Prioritäten, Tarife und Abgaben im Post
verkehr, für Kabelgramme, Telegramme, Funktelegramme, 
Funkbilder, Fernsprechverbindungen und sonstige Verbindun
gen sowie in bezug auf Pressetarife für Presse- und Rund
funkinformationen.

§ 12
Der amtliche Schriftverkehr und die übrigen amtlichen 

Mitteilungen der Spezialorganisationen unterliegen nicht der 
Zensur.

Die Spezialorganisationen haben das Recht, Verschlüsselun
gen zu verwenden sowie ihren Schriftverkehr durch Kuriere 
oder in versiegelten Behältern zu versenden und zu empfan
gen, wofür die gleichen Privilegien und Immunitäten gelten 
wie für die diplomatischen Kuriere und die diplomatischen 
Sendungen.

Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 sind nicht dahin aus
zulegen, daß die Einführung geeigneter Sicherheitsmaßnah
men ausgeschlossen ist, deren Anwendung zwischen einem

Staat, der Partei dieser Konvention ist, und einer Spezial
organisation vereinbart wird.

Artikel V 
Vertreter der Mitglieder

§ 13
Die Vertreter der Mitglieder auf den durch eine Spezial

organisation einberufenen Tagungen genießen während der 
Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit und auf ihren Reisen 
nach oder von dem Tagungsort folgende Privilegien und Im
munitäten :

a) Immunitäten vor Verhaftung, Festnahme oder Haft und 
von der Beschlagnahme ihres persönlichen Gepäcks und 
in bezug auf Handlungen, die sie in amtlicher Eigenschaft 
vorgenommen haben (einschließlich ihrer mündlichen 
und schriftlichen Äußerungen), Immunität von jeder Ge
richtsbarkeit;

b) Unverletzlichkeit aller Papiere und Schriftstücke;
c) das Recht, Codes zu benutzen und Schriftstücke oder 

Schriftwechsel durch Kuriere oder in versiegelten Be
hältern zu erhalten;

d) Befreiung für sich selbst und für ihre Ehegatten von 
allen Eihwanderungsbeschränkungen und allen Formali
täten der Ausländerregistrierung und von allen Ver
pflichtungen zur öffentlichen Dienstleistung in den Län
dern, die sie in Ausübung ihres Amtes besuchen oder 
durchreisen;

e) dieselben Erleichterungen, wie sie in bezug auf Wäh- 
rungs- und Devisenbeschränkungen den Vertretern aus
ländischer Regierungen in vorübergehender amtlicher 
Mission gewährt werden;

f) dieselben Immunitäten und Erleichterungen, wie sie be
züglich ihres persönlichen Gepäcks den Mitgliedern di
plomatischer Missionen vergleichbaren Ranges gewährt 
werden.

§ 14
Um den Vertretern der Mitglieder von Spezialorganisatio

nen auf den durch sie einberufenen Tagungen volle Freiheit 
des Wortes und völlige Unabhängigkeit bei der Ausübung 
ihres Amtes zu gewährleisten, wird ihnen Immunität von der 
Gerichtsbarkeit in bezug auf ihre mündlichen und schriftli
chen Äußerungen und Handlungen, die sie in Ausübung ihres 
Amtes vornehmen, auch nach Beendigung ihrer Amtszeit ge
währt.

§ 15
Falls die Erhebung einer Steuer vom Aufenthalt des Steuer

pflichtigen abhängt, gelten die Zeitabschnitte, in denen die 
Vertreter der Mitglieder der Spezialorganisationen auf den 
durch diese einberufenen Tagungen sich auf dem Gebiet eines 
Mi^gliedstaates zwecks Ausübung ihres Amtes befinden, nicht 
als Aufenthaltszeiten.

§ 16
Die Privilegien und Immunitäten werden den Vertretern der 

Mitglieder nicht zu ihrem persönlichen Vorteil gewährt, son
dern zu dem Zweck, in voller Unabhängigkeit die Ausübung 
ihrer Tätigkeit bei den Spezialorganisationen sicherzustellen. 
Daher hat ein Mitglied nicht nur das Recht, sondern auch die 
Pflicht, die Immunität seines Vertreters in allen Fällen auf
zuheben, in denen nach seiner Auffassung die Immunität ver
hindern würde, daß der Gerechtigkeit Genüge geschieht, und 
in denen die Immunität ohne Beeinträchtigung des Zweckes, 
für den sie gewährt wird, aufgehoben werden kann.

§ 17
Die Bestimmungen der §§ 13, 14 und 15 können nicht gegen

über den Behörden des Staates geltend gemacht werden, dem 
der Vertreter angehört oder den er bei der Spezialorganisation 

I vertreten hat.


